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Bedarfsplan zur Kindertagesbetreuung in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege im 
Kindergartenjahr 2023/2024 – Zeitraum 01.08.2023 bis 31.07.2024 

Anlage 1:  

Platzzahl nach Alter, Betreuungszeiten und Gruppentypen in Tageseinrichtungen für Kinder 
und Kindertagespflege auf der Grundlage des Kinderbildungsgesetzes NRW (KiBiz), 
einschließlich flexibler Angebote gemäß § 48 KiBiz und der Anwendung von § 55 (2) KiBiz 

 

Die Bedarfsfeststellung auf Grundlage der örtlichen Jugendhilfeplanung für die Stadt Siegen 
erfolgte für das Kindergartenjahr 2023/2024 im Zeitraum vom 01.09.2022 bis 23.11.2022.  
Die Bedarfsplanung ist das Ergebnis komplexer Beratungen mit Trägern, Geschäftsführungen, 
Fachberatungen und Einrichtungsleitungen sowie der Bedarfserhebung der Eltern und der 
Beteiligung des Jugendamtselternbeirats. 
 
Alle Betriebserlaubnisse wurden beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe beantragt und erteilt 
bzw. sind für einige Einrichtungen (u.a. Neubauten) in Aussicht gestellt. 
 
Diese Planung erfolgte unter Berücksichtigung gesetzlicher, an besondere Qualität gekoppelter, 
Zusatzförderungen: 
 

- Dem Zuschuss zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten (§ 48 KiBiz), dieser wird, nach 
dem mit Vorlage 2959/2020 gefassten Beschluss, für die „4 Piloteinrichtungen“ 
Hengsbachstraße 158, Gläserstraße 29, Johann-Friedrich-Bender Weg 11 und 
Leineweberstraße 8 bis 31.07.2024 gewährt. 

 
- Der Förderung von Einrichtungen als plus-KITAs und anderen Einrichtungen mit 

zusätzlichem Sprachförderbedarf (§§ 44 und 45 KiBiz), die mit Vorlage 2931/2020 bis zum 
31.07.2025 verteilt wurden. Aus diesen Zuschüssen werden auch die Kinder gefördert, 
bei denen nach § 36 (2) oder (3) des SchulG NRW ein zusätzlicher Sprachförderbedarf 
bescheinigt wurde. 
 

- Der Weiterentwicklung von 19 Familienzentren (§§ 42 und 43 KiBiz), deren Erweiterung 
mit Vorlage 942/2022 erfolgte. 

 
Die gesetzlich vorgeschriebene Abstimmung mit den Trägern der freien Jugendhilfe nach § 78 
SGB VIII fand am 06.12.2022 statt. 
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 Für das Kindergartenjahr 2023/2024 werden nachfolgende Betreuungszeiten in den 
Kindertageseinrichtungen – hier aufgeschlüsselt nach den sich ergebenden Gruppenformen 
und Altersklassen - beschlossen: 
 

Gruppenformen / Typ 

Gruppenform I: Kinder im 
Alter von 2 Jahren bis zur 
Einschulung 

Gruppenform II: Kinder im 
Alter von unter 3 Jahren 

Gruppenform III: Kinder im 
Alter von 3 Jahren und älter 

 

Gruppenform / 
Finanzierungstyp 

Typ I 
Altersklasse 2-3 

Jahre 

Typ I 
Altersklasse ab 3 

Jahre 

Typ II 
Altersklasse ab 4 

Monate bis 2 
Jahre 

Typ III 
Altersklasse ab 3 

Jahre 

Plätze       25    
nach  35        
Stunden           45 

101 
281 
265 

159 
714 

1.060 

34 
75 

113 

167 
465 
354 

Summe:   3.788* 647 1.933 222 986 

 
Es werden 2 919 Plätze für Kinder von 3 Jahren und älter angeboten. Zusätzlich werden 20 
singuläre Kindertagespflegeplätze für Kinder im Alter ab drei Jahren bis zur Einschulung 
angeboten. Der Rechtsanspruch für Kinder mit Wohnsitz in Siegen wird erfüllt. 
 
Es werden 869 Plätze für Kinder unter drei Jahren in Tageseinrichtungen angeboten. Das 
entspricht zuzüglich 320 singulärer Kindertagespflegeplätze einer Betreuungsquote von 45,10 % 
(2020: 43,77 %; 2021: 42,70 %; 2022: 43,98 %) bei gesamt 1 189 Plätzen unter Berücksichtigung 
der Kinder ab 4 Monate.  
 
Zum 01.08.2023 werden in Siegener Tageseinrichtungen insgesamt 3 788 Plätze für Kinder ab  
4 Monaten bis zur Einschulung zur Verfügung stehen. Ergänzt werden diese Plätze durch 
insgesamt 340 singuläre1 Kindertagespflegeplätze. 
Die Gesamtplatzzahl ist geringfügig gestiegen, da die Neubauten bereits im vergangenen 
Planungszyklus berücksichtigt wurden.  
 
Veränderung in der Struktur: 
Für die Einrichtungen Hinter dem Wäldchen, Wilhelm-Siebel-Weg 1, An den Weiden 62 und Zur 
Zinsenbach 20 wird von der Möglichkeit nach § 55 (2) KiBiz Gebrauch gemacht.  
 
Die in der Einrichtung Hinter dem Wäldchen sowie Wilhelm-Siebel-Weg 1 geförderten 12 Plätze, 
in der Einrichtung An den Weiden geförderten 10 Plätze und die in der Einrichtung Zur Zinsenbach 
20 geförderten 18 Plätze werden vorrangig mit Kindern unter drei Jahren belegt, aber nicht 
ausschließlich.  
Diese Anpassung kann im Rahmen der Jugendhilfeplanung vorgenommen werden, da in 
räumlicher Nähe aktuell die Nachfrage für Kinder im Alter zwischen zwei und drei Jahren bedient 
werden kann. Diese Regelung für die o.g. Einrichtungen wird jeweils für ein Kindergartenjahr 
getroffen werden und hat für das Kindergartenjahr 2023/2024 Bestand. 
 
* Stand 22.12.2022 

                                                 
1 Singulär = ausschließlich in Kindertagespflege 




